
Dänemark 
 

Vorzulegende Unterlagen 
 
Scheidungsbewilligung der zuständigen Verwaltungsbehörde  
oder  
bei gerichtlicher Scheidung das Scheidungsurteil nebst Rechtskraftnachweis. 
 
 
Legalisation 
 
Eine Apostille ist grundsätzlich nicht erforderlich, sie kann im Einzelfall aber gefordert wer-
den. 
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